
Energieausweis für Wohngebäude ~ MInDI
gemäß den §§ 16 ff. Enerqieeinsparverordnunq (EnEV) vom 21.11.2013 Alles, was zählt.
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Dieser Energieausweis wurde erstellt für das Gebäude

Wörthstr. 12
69115 Heidelberg

Dieser Ausweis ist gültig bis zum 17.07.2028 Registriernummer: BW-2018-002042513

Gebäude

Gebäudetyp

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude I Wärmeerzeuger'

Anzahl' Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung/Kühlung

Anlass der Ausstellung

Mehrfamilienhaus

1996/1996

25

980,21 m2 IKI nach § 19 EnEV aus der Wohnfläche ermittelt

Fernwärme

. Art Keine Verwendung:Keine

Frei (natürliche) Lüftung (wie Fensterlüftung)

Sonstiges

'bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation

Hinweise zu den Angaben über' die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedinqunqen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli-
chen (Erläuterungen siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

ODer Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfs-
ausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

IX! Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energiever-
brauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung BedarflVerbrauch durch lXI Eigentümer C] Aussteller

[l Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das ge-
samte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieallsweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG

Nikolaus-Olto-Straße 25

70771 Leinfelden-Echterdingen

17.07.2018

Datum Unterschrift des Ausstellers
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes
Energieverbrauchskennwert des Gebäudes Registriernummer: BW-2018-002042513

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
139 kWh/(m'oa)

c I
100

D I
125

E
150

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes
181 kWh/(m'oa)

. Endenergieverbrauch dieses Gebäudes kWh/(m'. a)

. (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen).. .~_.-._--,---.

Verbr-auchaer-fassunq - Heizung und Warmwasser

Abrechnungszeitraum Energieträger Primär- Energiever- Anteil Anteil Klima-
energie- brauch Warmwasser Heizung faktor

faktor (kWh) (kWh) (kWh)
von

01.01.15 Fernwärme kWh 1,3 110510 37322 73188 1,23

01.01.16 Fernwärme kWh 1,3 136510 32077 104433 1,19

01.01,17 Fernwärme kWh 1,3 111254 40500 70754 1,20

Leerstandszuschlag 1,3 0 0 0 0

1,3 0 0 0 0

01.01.15 31.12.17 Kühlpauschale 1,8 0 0 0 0

Vergleichswerte Endenergie'

=_.i:liii\~~~.'jii•• i "'~Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
~ auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warm-

wasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das,Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A,.) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des
Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinftusses und
sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
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Empfehlungen des Ausstellers
Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung Registriernurnrner: BW-2018-002042513
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind !Ximöglich 0 nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen (freiwiHige Angehen)

in Zusammenhang
mit größerer

Modemisierur':g

qcscbätzte
Kosten pro
ernqesparte

Kilu ..•••attstunde
Er.dener.;ie

als Einzel-
maßnahme

geschätzte
Amorüsaüornszeu

Heizanlage Prüfen Sie, ob eine neuere Heizanlage eine [R] 0effizientere Energienutzung ermöglicht.

2 Dach Prüfen Sie. ob eine Dämmung des Dachs [R] 0.Potenziale zur Energieeinsparung schafft.

'3 Außenwände 'Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Dämmung [R] 0.der Fassaden Energieverluste venmindert.

14 Fenster Prüfen Sie, ob die energetische Qualität [R] 0.der Fenster des Gebäudes ausreichend ist.

5 Unterer Prüfen Sie, ob eine Dämmung des [R] 0Gebäudeabschluss unteren Gebäudeabschlusses sinnvoll ist.

o Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei lunter: , http://www.bbsr-energieeinsparung.de

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

'Die Berechnung der Kennwerte und insbesondere die Empfehlung von Modernisierungsmaßnahmen in diesem Energieausweis erfolgt ohne
Durchführung eines Vororttermins durch den Aussteller und ausschließlich aufgrund der vom Kunden zur Verfügung gestellten Angaben zum
Objekt und zum Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Gebäudesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und wurden nicht
geprüft. Für die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit konkreter Modernisierungsmaßnahmen empfehlen wir einen Vorortterrnin mit
einem ortsansässigen Energieberater.
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Erläuterungen
Angabe Gebäudeteil- Seite 1 Bei Wohngebäuden. die zu einem nicht unerheb-
lichen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Enerqieeusweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf den Gebäudeteil
zu beschränken, der qetrenot als Wohngebäude ZiJ behandeln ist (siehe im Ein-
zeinen §22 EnEV) Dies wird im Enerqleauswels durch die Angabe .Gebäudetelr'
deutlich gemacht.
Erneuerbare Energien - Seite 1 Hier wird darüber informiert, wofür und in
welcher Art erneuerbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben. .
Energiebedarf - Seite 2 Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Pnmär-
energiebedarf und der. Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden aul der Grundiaqe
der Bauuntertagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Kümadaten, definiertes
Nutzerverhaften. standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne
usw.) berechnet. So lässt sich die energetische ccantät des Gebäudes unabhän-
gig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen
der standardisierten Randbedinqunqen erlauben die angegebenen Werte keine
Ruckschlüsse auf den tatsächlichen Eoerqreverbrauch.
Primärenergiebedarf - Seite 2 Der Primärenergiebedarf bildet die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes ab. Er berückstchtiqt neben der Endenergie auch
die sogenannte .Vcrkette' (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung)
der jeweils eioqesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas. Strom, erneuerbare
Enerqien etc.]. Ein kleiner Wert stqnalisiert einen qertnqen Bedarf und damit eine
hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Enerqienutzunq. Zusätzlich können die mit dem Energiebedad verbundenen CO ..·
Ernisaionen des Gebäudes freiwillig angegeben' werden. .
Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2 Angegeben ist der
spezifische, auf die wärrneübertraqende Umtassunqsftäcbe bezogene Trans-
missionswärmeverlust (Formelzeichen in der EnEV' H1·). Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Urnfaasunqs-
flächen {Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV
Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz: (Schutz vor Überhitzung)
eines Gebäudes.
Endenergiebedarf - Seite 2 Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen
Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, LOftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnut-
zungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz etnes
Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtiqunq der Energieverluste zugeführt werden muss, damit
die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwer.dige
Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Enerqieefrlzienz.

Angaben zum EEWärmeG - Seite 2 Nach dem EE1NärmeG müssen Neubauten
in bestimmtem Umfang erneuerbare Energien zur Deckunq des Wärme· und
Kättebedarts nutzen. In dem Feld .Angaben zurn EEWärmeG· sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der Pf1icht~
erfüllung abzulesen. Das Feld .Ersatzmaßnahmen' wird ausqetütlt. wenn die
Anforderungen des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben dienen gegenüber der
zuständigen Behörde als Nachweis des Umfangs der Pf!ichterfül1ung durch die
Ersatzmaßnahme lind der Einhaltung der für das Gebäude geltenden verschärf-
ten Anforderungswerte der EnEV.
Endenergieverbrauch - Seite 3 Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude
auf der Basis der Abrechnungen von Hetz-und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrundegelegt. Der erfasste Enerqiever-
brauch für die Heizung wird an hand der konkreten örtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschtanöweiten Mlttelwert umqerectmet.
So führt beispielsweise ein hober Verbrauch in einem einzelnen harten Winter
nicht zu einer schlechteren Beurteiiung des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch
gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Oebäudea und seiner Heizungs-
anlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss
auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich: insbesondere
können die Verbrauchsdaten einzelner WOhneinheiten stark differieren. weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der [eweiliqen Nutzung und
dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. Im Fall längerer Leerstände
wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechneeisen bestimmt und in die Verbrauchs-
erfassung einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit VJird bei dezentraten. in
der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranlaqen der typische Verbrauch
Ober eine Pauschale berücksichtigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell
vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung Ob und in wie weit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind. ist der Tabelle .Verbrauchserfas-
sunq" zu entnehmen.
Prtmärenerqleverbrauch - Seite 3 Der Pnmärenergieverbrauch geht aus dem
für das Gebäude ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener-
giebedarf wird er mitj1ilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der
jeweils eingesetzten Energieträger berückstchtipen.
Pflichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3 Nach der EnEV
besteht die Pflicht. in lmmcbitienanzeiqen die in § 16a Absatz 1 genannten Anga-
ben zu machen. Die dafür erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu
entnehmen, je nach Ausweisart der Seite? oder 3.
Vergleichswerte - Seite 2 und 3 Die Vergleichswerte auf Endenergieebene
sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude
sein. Es sind Bereiche angegeben, inperhalb derer ungefähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Aggregierte Darstellung der Berechnung des Energieverbrauchskennwerts auf Seite 3

'Serecbn'ung arei\nst6Mneh~e kWH.·
Brannstoffmenge' Heizwert .

.Bctee~nU~9 (j"eb~Ud~nutzfiädbe
Jahr Tag; .Gebäude- ' .. "

wchnüäctre

1. 365 816,64
2. 366 816,84
3 365 ·816,84

1,20
1,20
1,20

rwtaääche:
980,21
980,21
980,21 '

BcrecnntJltg K~nnweri Watrnwasso-f' .....; ,
Jabr < wermwesser- Warmwas~. Faktor für \VW- A"teii Warn;'·

menge in m' ser Terno .. Berechnunq f·2)· wesser (kWh) Warrnwasser in'
. in ·e ("3) kWh

ber.'nim) ("4)'

L.ee~tanä$ztJ:schfag fOr,WarmWa5sCr
~VV"·Verbrauch üb8r Leer-
den Gesamtzeitraum in standsfak-
kWh ('8) tor ('9)

Zuschlag in
kWh('101

.ZusChlag für ~~~wasser (z~it.'-<,
bereinigt) in k\>Vhi {ma'aj {*~,1j

109899 0,001

1. 1,2 bei mehr als 2 ~'v'ohnungen -1.2 bei bis zu 2 Wohm.mgen ohne beheiztet"! Kei~er -1,35
bei bis 1'.J 2 WO!"l!"\ungen mit beheizte'fr: Keller

2. generell 2.5
3 Berechnung: Faktor {"2) x Warmwassermen!j€ x (V·/amr.••.asserteomeratur-. 10) entspre-

cheno § 9 Heizkostenverordnung coer Q= 20kWhlm~·,,_.., • M..wm
,'" Berechnung; (AnteH Warrrr.vasser. T~e Ab!""echOU~S2e:~m • 365): Gebaudenutzüäcne.

Wenn wa-rewessee nicht in Srer.nstoffmehge enthalten pauscP.a120 kWh!(m?a).
5. Berechnanq: Brennstorrmenge (k.\rVh) - Anteil Wilrrmvasser (k'Ml)
6. Klimafaktor des Abrechnunqszearaums im Vergleich zum langjahngen Mitte;
7. BereChnur.g: Energieverbrauch für Heiz..ung : Geböucenctznäcne x Klknafai<tcr
8. Summe des Enerqievertsauchs flirWarn1\'Ja5Sef
9.. Ennittlung des Leerstsndraktors in Anlehnung zur .Beaenntmacounq der Regeln zur Daten-

aufnahme und Daterwerwenoenq im Wohngebäucebest;):1d~
10. Emlittlung des Leerstanoszuschlaqs ffir den EnergiE. •...•'erbmucnsantei! für warmwassec
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110510,000
136510.000
111254,000

1,00
1.00
',00

~~arl?chtilJI19.~K~rlh~ßrt,tfclilJh~ <:', N:.

Energieverbrauch Klimafaktor
fUr Heizung in (""6)
kWI~(~5)

,KOl1long
. m gek. Kenn-
; cebxu- wert

denutz- KühLng
fläche (15)

o
o
o

hkerinwert für
Heizunq in kV•.•ll
(m2'a) (klnuebe-

. reini\it)(?)
92:

····,.27
.. ·87'
..~·~t"0

o
o
o
o

73üia
'1'04433" ..
'70754 ..

~.,.?~
~.,1.~
',20

":.0 1,21

l~;;-;t~ndlii~chl~~{foi'H'cIZ~hg

Energieverbrauch Leer·' Zuschlag in ZL!schlag fl:r Heizung
für Heizling über stends- kWh {'13) (zeit-. kHmabereinigt) in
die Geaamtzeit in faktor kWhV (ml·a) ('14)

,kWh ("2) ('9)
.248375 0,000

:Gesa1TJt

Enerqiekermwert
(aeit-, ktirna-, leer-
srandsbereiruqtj in
kWht (01"a) (~15)

139

Leestaoosraktce • Enerqieverbraucheameä für wamecasser bei längerem t.eerstard
11. EmliUfung des Energie;.:ennwertzusctJags f{:t den WarmV:'3sser'dnleil: (Warm\\'a:iSw.ltJoo

sch!ag riO)' 12 Monate}: (Gebäudenulzfläche • Bezugszeilraum) I hler: 36Monate
12: Summe des Energieverbrauchs f(;r Hei2.ll!)g
13. EmlitUung 1.l1.'"St.eerstenuszuscnlaqs für den EnergitlvetOrdud"IaW-Wil fJr Heizung: Leer-

standsfaktor • Energieverbrauchsar"lteil für Heizung bei längerem leerstand
14. Ermittlung des Energiekenn'NP.rtztJsr,hlag5 ror den Heizt.,~gs3nteil: (Heizl.ingszu~chlag (':3)

• Klimafaktor (Durchschnitt) ~ 12 Monate): (GebäudenutzfWche ~ Bezuqszeitraum) /h!cr. 36
Monate .

15. Ermittlung des Enerqiekeoowertes; Kennwert Heizung (Dt.IITil5r",hnitt, + Kenm•••.ert Warrrr
wasser (DurchSCl"lnlt} + Kennwerlzuschlag Heizt.:ng + Kermwertzuschtaq Warm. •••<Jsser +
Kermwetzuechleq Kühiung

16. rn" gekOh;te GeMudenuttilädle I Gebä;.Idenutz!likhe x oaeschat 5 i<Wh!(m:a.)
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